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Gefahrenpläne für Schadendienst- 
Einsatzleiter
Informationen für Schadendienst-Einsatzleiter
Siehe auch Merkblatt Schaumlöschmittel

Abkürzungen
ARA: Abwasserreinigungsanlage
RÜ: Regenüberlauf
RÜB: Regenüberlaufbecken
GEP: Genereller Entwässerungsplan; Grundlage für den Gewässerschutz auf
 regionaler und kommunaler Ebene.
EK: Entlastungskanal
MK: Meteorwasserkanalisation (Regenabwasser)
GA: Gereinigtes Abwasser

Grundsätzliches
Im Siedlungs-, Gewerbe- und Industriegebiet können sich Unfälle, Brände oder 
Fehlmanipulationen ereignen, in deren Folge die Kanalisation, die ARA oder 
Gewässer geschädigt werden können (wassergefährdende Flüssigkeiten, Treib-
stoff, Löschwasser etc. gelangen in die Schmutz- oder Meteorwasserkanalisati-
on). Meteorwasserkanalisation wie auch Abwasseranlagen (Kanalisation, ARA) 
stellen eine direkte hydraulische Verbindung zwischen den Siedlungsgebieten 
und den Gewässern dar. Wenn bei Störfällen oder Unfallereignissen wasserge-
fährdende Stoffe in die Kanalisation gelangen, bleibt oft nur wenig Reaktionszeit, 
um die ARA und die Gewässer vor Schäden zu bewahren.

Vorgehen
Mit den Betreibern der ARA ist abzuklären, ob im Einzugsgebiet oder auf der 
ARA bewirtschaftbare Rückhaltevolumen bzw. Havariebecken vorhanden sind.
Jede Gemeindefeuerwehr besitzt den Gefahrenplan aus dem Generellen Ent-
wässerungsplan (GEP). Dieser stellt i. d. R. die Gewässer im Siedlungsgebiet 
sowie die öffentlichen Abwasseranlagen (Kanalisationsleitungen, Pumpwerke, 
Regenbecken, Hochwasserentlastungen und deren Einleitstellen in den Vorflu-
ter) dar. Eventuell sind mögliche Interventionsstellen bereits eingezeichnet.

Regenwetter
Es ist zu beachten, dass die Witterung eine wichtige Rolle spielt. Bei Regenwet-
ter sind die Fliesszeiten im Kanalisationssystem viel kürzer und die Hochwasser-
entlastungen (RÜ und RÜB) springen an.

Einsatzleiter
Jeder Einsatzleiter muss Kenntnis haben über die Entwässerungssituation bzw. 
den Gefahrenplan in seinem Einsatzgebiet.

Merkblatt

Beim Einleiten von wasser-
gefährdenden Stoffen in die 
Kanalisation – z. B. infolge 
Unfall oder Brand – müssen 
nachteilige Einwirkungen 
auf die Gewässer und das 
Grundwasser vermieden 
werden. 
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